
DIE 1. ADRESSE FÜR BAD & HEIZUNG.

Jetzt auf eine klimafreundliche Heizung umsteigen  

und Heizkosten langfristig senken. 

Seit Anfang Oktober 2025 unterstützt der Bund den Austausch Ihres alten Öl-, Gas- oder Kohle-/

Koks-Allesbrennerkessels sowie Ihrer Elektrospeicherheizung – so lange Budget vorhanden ist.

Was wird gefördert? 
Beim Umstieg von einer fossilen Heizung auf eine klimafreundliche Alternative übernimmt 
der Bund bis zu 30 % der Kosten:

8500
EURO

7500
EURO

6500
EURO

PELLETS-/HACKGUT-  

UND STÜCKHOLZHEIZUNGEN

WÄRMEPUMPEN

NAH-/FERNWÄRMEANSCHLÜSSE  

MIT ERNEUERBAREN QUELLEN

2500
EURO

DER ZUSATZ BONUS:

BONUS für Solarthermie

BONUS für Tiefenbohrungen  

oder Brunnenanlagen für  

Sole-Wasser & Wasser-Wasser-

Wärmepumpen

Beträge in Euro. Informationsstand 10/2025.  
Alle Angaben ohne Gewähr / Fotos: pexels.

5000
EURO

Warum sich der Heizungstausch lohnt. 
 

Der 1a-Installateur kann Ihnen helfen, eine Heizungsanlage auszuwählen, die auf lange Sicht  

wirtschaftlich ist. Dabei werden Faktoren wie Anschaffungskosten, Betriebskosten, Energieeffizienz  

und Lebensdauer der Anlage berücksichtigt. Mit einer professionell geplanten Heizungsanlage  

senken Sie dauerhaft Ihre Energiekosten und erhöhen zugleich den Wert Ihrer Immobilie.

HEIZUNG 
TAUSCHEN

UND FÖRDERUNG SICHERN!



1a-FÖRDERINFORMATION 
WAS IST ZU TUN?
FÖRDER-CHECK #1

FÖRDER-CHECK #2

FÖRDER-CHECK #3

FÖRDER-CHECK #4

FÖRDER-CHECK #5

TERMIN VEREINBAREN 

Sie möchten tauschen? Melden Sie sich zeitnah bei einem 1a-Installateur in Ihrer Nähe. 

 Wir beraten umfassend und unterstützen bei der Förderabwicklung.

ENERGIEBERATUNG ABSOLVIEREN 

Die Kesseltausch-Förderung setzt eine Energieberatung voraus – vor Ort,  

telefonisch oder digital. Voraussetzung für die Kesseltausch-Förderung ist  

eine Energieberatung – vor Ort, telefonisch oder digital – für das Gebäude,  

in dem die Heizung getauscht wird.

WER KANN EINE FÖRDERUNG EINREICHEN: 

Förderfähig sind bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Reihenhäuser, 

ausschließlich für Privatpersonen. Ein Hauptwohnsitz am Standort des Heizungs-

tausches ist nicht erforderlich. Für die Registrierung benötigen Sie eine  

Ausweiskopie oder ID Austria.

REGISTRIERUNG AB MITTE NOVEMBER 2025 

Ab Mitte November 2025 können Sie sich auf www.sanierungsoffensive.gv.at 

registrieren. Mit der Registrierung ist Ihre Fördersumme 9 Monate  

lang reserviert. Ihr 1a-Installateur hilft gerne weiter!

ANTRAGSTELLUNG - 9 MONATE NACH REGISTRIERUNG 

Innerhalb von 9 Monaten ab Registrierung muss die neue Heizung fertig installiert und 

abgerechnet sein. Danach erfolgt die Online-Antragstellung. Berücksichtigt werden Leis-

tungen und Lieferungen ab 3.10.2025. Wir begleiten Sie gerne durch den Antragsprozess.

JETZT HANDELN - DAUERHAFT SPAREN!

Die Förderung ist bis Ende 2030 fixiert. Jährlich stehen 360 Mio. zur Verfügung. Sind die Mittel  

ausgeschöpft, ist eine Antragstellung erst im darauffolgenden Jahr wieder möglich.


